
“NIEMAND DARF WEGEN SEINES
GESCHLECHTES, SEINER

ABSTAMMUNG, SEINER RASSE,
SEINER SPRACHE, SEINER HEIMAT

UND HERKUNFT, SEINES
GLAUBENS, SEINER RELIGIÖSEN

ODER POLITISCHEN
ANSCHAUUNGEN BENACHTEILIGT

ODER BEVORZUGT WERDEN.
NIEMAND DARF WEGEN SEINER
BEHINDERUNG BENACHTEILIGT

WERDEN.”
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